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1. Einleitung 

Die AG 3 „Transparenz schaffen zu kommunalen Eingliederungsleistungen“ im Rahmen der 

Qualitätsarbeit im SGB II zielte darauf, mit den teilnehmenden Jobcentern gemeinsam Bei-

träge für eine verbesserte Transparenz über kommunale Eingliederungsleistungen zu erar-

beiten. Dabei waren sich die Beteiligten einig, dass Transparenz über die kommunalen 

Dienstleistungen kein Selbstzweck ist, sondern dazu beitragen soll, Hilfeberechtigten mit 

komplexen sozialen Problemlagen umfassend und ganzheitlich zu betreuen sowie bei der 

Überwindung des Leistungsbezuges und der Integration in den Arbeitsmarkt zu unterstützen. 

Diese Dokumentation enthält in Teil 2 die Arbeitsergebnisse zur Bedarfsfeststellung und  

-planung und in Teil 4 die Input-Materialien der beteiligten Jobcenter und gibt deren Hand-

lungsbedarfe wieder. Das Papier stellt keine Weisung o. ä. des Ministeriums für Arbeit, In-

tegration und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen dar. Es sollen die durch die AG erar-

beiteten Handlungsempfehlungen vorgestellt werden. Sämtliche Themen der AG wurden in 

Teil 3 einzelnen Bereichen zugeordnet sowie mit konkretisierenden Schritten zur Operationa-

lisierung versehen. 

Beteiligt waren die Jobcenter  

 Städteregion Aachen 

 Coesfeld 

 Düren 

 Düsseldorf 

 Kleve 

 Mülheim an der Ruhr 

 Münster 

 Recklinghausen 

 Steinfurt sowie 

 die kommunalen Spitzenverbände Nordrhein-Westfalen. 

Bis zum Jahresende 2015 wurden in vier Workshops die Schwerpunkte  

 Transparenz bei der Bedarfsfeststellung (Input: JC Aachen, Düsseldorf) 

 bei der Inanspruchnahme (Input: JC Aachen) 

 bei der Steuerung der Träger (Input: JC Hamm) und 

 bei der Dokumentation/Statistik (Input: JC Steinfurt) 

bearbeitet. 

Die G.I.B. übernahm die Moderation, das MAIS (Referat II B 3) betreute den Prozess fach-

lich. Zu den Themenschwerpunkten gaben die in Klammern gesetzten Jobcenter fachlich ein-

führende Inputs. 
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2. Abfrage „Bedarfsfeststellung“: Wiedergabe der JC-Rück-

meldungen 

Die Jobcenter wünschten zum Thema „Bedarfsfeststellung und -planung“ eine Sammlung 

von gelungenen Praxisbeispielspielen durch die G.I.B., um ein wechselseitiges Lernen vonei-

nander zu ermöglichen. Auf Vorschlag der G.I.B. wurde ein tabellarisches Abfrageschema 

abgestimmt, das von allen beteiligten Jobcentern ausgefüllt und zurückgespielt wurde. Die 

Ergebnisse wurden durch die G.I.B. zusammengefasst, aufbereitet und allen Jobcentern zur 

Verfügung gestellt.  

Auf den folgenden Seiten wird die Zusammenfassung zu den Themen  

 „Definition von Bedarf“ 

 „Individuelle Bedarfsfeststellung“ und  

 „Bedarfsplanung“ 

in tabellarischer Form wiedergegeben.  

Die Themen „Inanspruchnahme“ und „Dokumentation“ wurden unmittelbar in Teil 3 aufge-

nommen und ebenfalls mit Operationalisierungen versehen. 
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2.1 Definition von Bedarf 

Es lässt sich eine gemeinsame Kernaussage der Jobcenter zur „Definition des Bedarfs“ erkennen: Die Jobcenter waren fast einhellig der Auffas-

sung, dass nur solche Leistungen als KEL zu zählen sind, deren Inanspruchnahme zwischen den Kundeninnen und Kunden und dem Jobcenter 

vereinbart wurden. Unterhalb dieser Ebene ließen sich unterschiedliche Auslegungen zum Aufgabenverständnis sowie zur Herangehensweise 

erkennen.  

Eher unmittelbare Herangehensweise Eher mittelbare Herangehensweise Differenzierende Aussagen 

Die jeweilige Problematik muss eine Arbeitsauf-
nahme erschweren oder verhindern. 

Die Bearbeitung des Vermittlungshemmnisses 

muss erforderlich sein, um die Vermittlungsfähig-
keit zu verbessern. 

Es muss ein kausaler Zusammenhang zwischen 
der Bearbeitung des Vermittlungshemmnisses 

und der Verbesserung der Integrationschancen 
geben. 

 

Die Bearbeitung jedes Problems verbessert lang-
fristig die Integrationschancen und die Vermitt-

lungsfähigkeit.  

Durch KEL können mittel- bis langfristige, mehrdi-
mensionale Stabilisierungsprozesse angestoßen 

werden, die zu einer Verbesserung der Vermitt-

lungsfähigkeit beitragen. 

Angesichts der großen Probleme vieler Kundinnen 
und Kunden zählt jeder Schritt. Ein kausaler Zu-

sammenhang ist oft nur schwer herstellbar. 

Neben der Integration in Arbeit ist auch die soziale 

Teilhabe ein wichtiges Ziel. Langfristig trägt sie 
ebenfalls zu einer verbesserten Vermittlungsfähig-

keit bei. 

Nicht jede Problemlage ist vermittlungsrelevant. 
Es kommt auf die konkrete Problemkonstellation 

im Einzelfall an.  

Die verschiedenen Problemlagen haben unter-

schiedliche Auswirkungen auf die Vermittlungsfä-
higkeit. Eine psychosoziale Problematik ist z. B. 

unmittelbarer als eine Schuldenproblematik, die 
sich nur unter bestimmten Bedingungen auswirkt. 

Die Motivation der Kundeninnen und Kunden ist 

außerdem wichtig. 

Herr Ruhrmann wies in diesem Zusammenhang auf die bisherigen Kriterien der höchstrichterlichen Rechtsprechung zum Begriff der „Erforder-

lichkeit“ hin, hier die Entscheidung des Bundessozialgerichts vom 23.05.2012 – B 14 AS 190/11 R – , siehe insbesondere Absätze 25 ff. Link zur 

BSG-Entscheidung: https://sozialgerichtsbarkeit.de/sgb/esgb/show.php?modul=esgb&id=1553971  

Die AG-Teilnehmenden sahen hiermit eine ausreichende Basis für die Weiterarbeit in der AG hinsichtlich des inhaltlichen Fokus auf die Frage-

stellung der Transparenz bei den kommunalen Eingliederungsleistungen.  

                                           

1 siehe auch Empfehlungen des Deutschen Vereins zu den kommunalen Eingliederungsleistungen § 16a SGB II, Berlin, September 2014 unter: https://www.deutscher-verein.de/de/empfehlungen-
stellungnahmen-2014-empfehlungen-des-deutschen-vereins-zu-den-kommunalen-eingliederungsleistungen-nach-16a-sgb-ii-sb1sb-1226,32,1000.html 

https://sozialgerichtsbarkeit.de/sgb/esgb/show.php?modul=esgb&id=155397
https://www.deutscher-verein.de/de/empfehlungen-stellungnahmen-2014-empfehlungen-des-deutschen-vereins-zu-den-kommunalen-eingliederungsleistungen-nach-16a-sgb-ii-sb1sb-1226,32,1000.html
https://www.deutscher-verein.de/de/empfehlungen-stellungnahmen-2014-empfehlungen-des-deutschen-vereins-zu-den-kommunalen-eingliederungsleistungen-nach-16a-sgb-ii-sb1sb-1226,32,1000.html
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2.2 Individuelle Bedarfsfeststellung 

Kernaussagen  Herausforderungen Lösungsansätze/Verfahren 

Es lassen sich viele Gemeinsamkeiten zwischen den 
Jobcentern bei der individuellen Bedarfsfeststellung er-
kennen.  

Die Beratungsgespräche der Integrationsfachkräfte 
sind für die individuelle Bedarfsfeststellung zentral. 

Die Integrationsfachkräfte erkennen die Bedarfe an-
hand einer Reihe von Indikatoren: In der Gesprächssi-
tuation durch die Äußerungen der Kundinnen/Kunden 
und Beobachtungen des Verhaltens sowie durch Mittei-
lungen und Unterlagen von internen und externen Drit-
ten (z. B. Mitteilungen der Leistungsabteilung zum 
Thema Schulden, ärztliche Gutachten zu psychosozia-
len oder Sucht-Problemen, Pflegebescheinigungen der 
Pflegekasse, etc.). 

Ein häufiger Anlass für die Feststellung von Bedarfsla-
gen ist die Unterbreitung konkreter Angebote und die 

Teilnahme an Maßnahmen. 

Einige JC bemühen sich darüber hinaus, systematisch 
entsprechende Anlässe zu schaffen – z. B. Neukunden-
beratung in der Fallkoordination, Erstgespräch in der 
Arbeitsvermittlung, Aufnahmegespräch im beschäfti-
gungsorientierten Fallmanagement, Betreuung der 
Kunden/-innen nach Kontaktdichte-Konzept, Absolven-
tenmanagement. 

Sie dokumentieren die Bedarfe in unterschiedlicher 
Weise: Innerhalb einer Software (Verbis, LÄMMkom, 
Open, SoPart), in Gesprächsdokumentationen in sepa-
raten Akten oder in Bedarfslisten. 

Tatsächliches Erkennen von Bedarfslagen/ausreichende 
Schulung der Integrationsfachkräfte – insbes. bei psy-
chosozialen und Sucht-Problemen. 

Einsicht/Motivation/Bereitschaft des Kunden/der Kundin 
(bei allen Leistungsarten). 

Datenschutzprobleme (Dokumentation in Fachanwen-
dung/Akte, Dokumentation von Offenbarungen unter 
Verschwiegenheit). 

Lange Wartezeiten, zeitlicher Vorlauf bis zur Bereitstel-
lung des Angebots (ein nicht ausreichendes Angebot 
beeinflusst die Bedarfsfeststellung). 

Reihenfolge der Vermittlungshemmnisse. 

 

Tatsächliches Erkennen: 

 Einsatz standardisierter Methoden: Potentialanaly-
se (Münster, Recklinghausen), Stärken-Schwä-
chen-Analyse (Steinfurt)  

 Erstellung von Arbeitshilfen: JC-interne Wiki 
(Münster), Förderbar/Wissendatenbank (Aachen) 

 Seminare und Informationen der Träger: 
„come in“, „case management“, COM.CAT“ (Stein-
furt), Gemeinsame Schulungen mit Leistungsan-
bietern (Coesfeld) 

 Austausch und Informationsveranstaltungen mit 
dem Jugendamt (Coesfeld) 

 Einsatz von Multiplikatoren/Multiplikatorinnen und 
Koordinatoren/Koordinatorinnen (Aachen, Düren) 

 Einrichtung eines Sachgebietes Alleinerziehende 
zur Beratung der Integrationsfachkräfte (Mülheim) 

 Austausch mit Netzwerkpartnern/-innen „Netzwerk 
AV“ (Steinfurt) 

 Sollte die Erfordernis des Einsatzes kommunaler 
EGL systematisch abgefragt werden und wenn ja, 
ab wann und wie? Gibt es Erfahrungen diesbezüg-
lich mit dem Umgang mit dieser Problematik (sys-
tematische Abfrage) in einer spezialisierten Neu-
kundenberatung? (Steinfurt) 

Einsicht/Motivation/Bereitschaft der Kundinnen/Kunden:  

 Intensive Information und Begleitung, 
 Schulungen und- 

 Verweis auf Netzwerkpartnerinnen und -partner 

Datenschutzprobleme:  

 6-Augen-Gespräche/konkretisierte Schweige-
pflichtsentbindung (Mülheim) 
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2.3 Bedarfsplanung 

Bedarfsplanung 

Kernaussagen/Essentials Herausforderungen Interessante Lösungsansätze 

Nicht alle Jobcenter führen derzeit eine Bedarfsplanung 
durch.  

Wird eine Bedarfsplanung durchgeführt, so ist sie in der 
Regel als „bottom up“-Prozess organisiert.  

Die Integrationsfachkräfte sind dabei die wichtigste 
Quelle der Bedarfsplanung. 

Entsprechende Informationen fallen oftmals im Zu-
sammenhang mit „Profiling“, „Hilfeplanung“ und den 
Verbis-Handlungsstrategien an. 

Die entsprechenden Einzelinformationen werden dann 
auf unterschiedliche Arten durch technische und/oder 
organisatorische Lösungen zu einem Gesamtbedarf ag-
gregiert. 

Eine in der Regel zusätzlich genutzte Informationsquelle 
stellen die Erfahrungswerte aus dem Vorjahr dar. 

Einige JC bemühen sich darüber hinaus systematisch 
noch weitere Informationsquellen zu erschließen: z. B. 
Beobachtung des Kundenverhaltens und Beobachtung 
der Wirkungen.  

Die von den Jobcentern ermittelten Bedarfe fließen in 
unterschiedlicher Weise in die kommunalen Planungen 
ein: 

 In einigen Jobcentern fließen sie ohne Einschrän-

kung in die kommunale Planung. 
 In anderen Jobcentern gib es intensive Abstim-

mungen mit dem kommunalen Träger bzw. mit 
kommunalen Einrichtungen. 

 In einigen Jobcentern ist die Bedarfsplanung in die 
Planung umfassenderer Programme bzw. in die 
Sozialplanung des Sozialamtes eingebunden.  

Aggregation der Einzelfallinformationen zum Gesamt-
bedarf. 

Abstimmung mit der kommunalen Planung vor dem 

Hintergrund von äußeren Restriktionen: Haushaltslage, 
Platzzahlen, Terminkapazitäten, personelle Ausstattung. 

Herausforderungen als Flächenkreis. 

„Versäulung“ des Sozialsystems als Schwierigkeit bei 
den Themen „Kinderbetreuung“ und „Pflege“. 

 

Dokumentation: 

 Einzelfallbezogene Dokumentation, z. B. Anwen-
dersoftware LÄMMkom (Steinfurt), Open (Reck-
linghausen), SoPart (Mülheim), 

 „Ressourcenkarten“ als Instrument der Bedarfs-
planung (Mülheim), 

 Zentrale Bedarfslisten: Selbstentwickelte Excelda-
tenbank für die Eintrittsplanung (Aachen). 

Organisation: 

 Abfrage bei den IFK (Steinfurt), 
 Meldung via Anwendersoftware (Düren), 
 zunächst teamweise dann geschäftsstellenbezo-

gen (Aachen),  
 Aufbau eines neuen Bereichs „Fachcontrolling“ 

(Düren), 
 Neuregelung bei der Bedarfsfeststellung für Kin-

derbetreuung (Düren). 

Abstimmung: 

 Abstimmungsgespräche mit kommunalen Ämtern 
(Sozialamt, Jugendamt, Gesundheitsamt) (Mül-
heim, Düsseldorf), 

 Einbindung in die Psychosoziale Arbeitsgemein-
schaft (Düsseldorf), 

 Workshops auf Arbeits- und auf Leitungsebene zur 
Bedarfsplanung und Zielvereinbarung (Coesfeld), 

 investive Förderung der Leistungserbringer (Ver-
trag mit Leistungserbringern und Zusatzvereinba-
rungen zur Kooperation mit den JC zu den The-
men Sucht und Schulden) (Düren). 

Versäulung: 

 Integrierte Handlungskonzepte (Mülheim) 
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3. Handlungsempfehlungen und Operationalisierungen zur 

Umsetzung der Kommunalen Eingliederungsleistungen nach  

§ 16a SGB II 

Ein Teil der dokumentierten Praxisansätze in vielen Jobcentern gehört bereits heute zum 

„Standardgeschäft“. Auf dieser Basis und auf Grund der Diskussionen in der Arbeitsgruppe 

griffen die Jobcenter den Vorschlag des MAIS auf und erarbeiteten gemeinsame Handlungs-

empfehlungen für eine Transparenz bei der 

 individuellen Bedarfsfeststellung,  

 Bedarfsplanung sowie bei  

 Inanspruchnahme kommunaler Eingliederungsleistungen.  

Die unterschiedlichen Verfahrensweisen wurden vor dem Hintergrund der jeweils spezifi-

schen Ausgangslagen und Rahmenbedingungen in den Kommunen sowie der Trägerschaft 

der Grundsicherung für Arbeitsuchende (gE und zkT) diskutiert. Unabhängig hiervon gab es 

bei den beteiligten Jobcentern den einheitlichen Wunsch nach Flexibilität bei der Umsetzung 

kommunaler Eingliederungsleistungen. 

 

Die G.I.B. moderierte den Prozess und dokumentierte die Ergebnisse für alle einsehbar. 
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3.1 Handlungsempfehlungen und Operationalisierungen zur individuellen 

Bedarfsfeststellung – Zusammenarbeit mit dem Kunden/der Kundin 

Kernaussagen aus Sicht der beteiligten Jobcenter: 

1. Kommunale Eingliederungsleistungen sind für eine Vielzahl der SGB II-Kundinnen und -

Kunden eine entscheidende Voraussetzung für eine Chance auf berufliche Integration 

und deren nachhaltige Unterstützung. 

2. Zielausrichtung auf die Aktivierung, Integration oder Verbesserung der sozialen, psychi-

schen oder wirtschaftlichen Lage des Kunden bzw. der Kundin. 

3. Die Zielausrichtung des Jobcenters muss klar vermittelt werden. Neben der Aktivierung 

und Vermittlung müssen auch die Teilhabe und § 16a-Leistungen eine wichtige Rolle 

spielen. 

4. Auf der Grundlage einer akzeptierenden wertschätzenden Haltung nehmen die Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter des Jobcenters die Leistungsberechtigten und deren Biografien 

ganzheitlich wahr und thematisieren mögliche Unterstützungsbedarfe. 

5. Die Zusammenarbeit mit den Kundinnen und Kunden ist so zu gestalten, dass bestmög-

liche Ergebnisse für den Kunden bzw. der Kundin im Hinblick auf das angestrebte För-

derziel und die Transparenz des Verfahrens gewährleistet sind. 

6. Der Beratungsansatz des Jobcenters sollte von Beginn an darauf ausgerichtet sein, in ei-

nem tragfähigen Arbeitsbündnis zwischen den erwerbsfähigen Leistungsberechtigten 

und der Integrationsfachkraft gemeinsam eine passende Integrationsstrategie zu erar-

beiten. 

7. Aufgabe der Integrationsfachkraft des Jobcenters ist es, Kundinnen und Kunden, die sich 

in besonderen Lebenslagen befinden, durch eine hohe Kontaktdichte und intensive offe-

ne Gespräche zu einer Akzeptanz der kommunalen Eingliederungsleistungen zu führen; 

nur dann kann der Unterstützungsbedarf durch die Integrationsfachkraft festgestellt, er-

fasst und deren Inanspruchnahme koordiniert werden. 

8. Die mit den kommunalen Eingliederungsleistungen verbundenen Prozesse sollten für alle 

Beteiligten zu jeder Zeit eindeutig, transparent und nachvollziehbar sein.  

9. Klare, einheitliche, verbindliche und handhabbar umsetzbare Prozesse. 

Kernaussagen aus Sicht des Landkreistags NRW und des Städtetags NRW: 

1. Im Rahmen einer ganzheitlichen, individuellen Hilfeplanung und Integrationsstrategie 

werden arbeitsmarkt- und beschäftigungsorientierte sowie soziale Eingliederungsleistun-

gen im Jobcenter bedarfsorientiert verzahnt. 

2. Das Personal in den Jobcentern ist über das Angebot an sozialen Dienstleistungen in der 

Region informiert und wird – ggf. auch in Zusammenarbeit mit den Leistungserbringern 

– geschult. 

3. Die Fallarbeit im Jobcenter erfolgt auf der Basis eines zwischen Jobcenter und Kommune 

vereinbarten Konzepts zu den kommunalen Eingliederungsleistungen.  
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Kernaussagen aus Sicht des Ministeriums für Arbeit, Integration und Soziales des 

Landes Nordrhein-Westfalen: 

1. Ausrichtung und Verständigung auf ein gemeinsames Ziel: Integration oder Verbesse-

rung der sozialen, psychischen und/oder wirtschaftlichen Lage der Arbeitsuchenden. Ar-

beitsuchende stehen im Mittelpunkt.  

2. Enger, regelmäßiger Kontakt, Dialog und Austausch mit Anbietern, kommunalen Ämtern 

und Fachdiensten. 

3. Zusammenarbeit mit Dritten, Fachdiensten und kommunalen Stellen erfolgt auf der Basis 

klarer, verbindlicher und handhabbarer Prozesse. 

 

Übersicht: Handlungsempfehlungen und Operationalisierungen zur individuellen Bedarfsfest-

stellung – Zusammenarbeit mit dem Kunden/der Kundin. 

Bereiche: Handlungsempfehlungen: Operationalisierungen: 

a) Ziele, 

Strategien, 
Rollen 

Zielausrichtung auf die Aktivie-
rung, Integration oder Verbesse-
rung der sozialen, psychischen 
oder wirtschaftlichen Lage der 
Kundin bzw. des Kunden. 

 Prüfung, ob Mitwirkung gegeben ist, 
 Festlegung eines Förderziels und Hilfepla-

nung/Integrationsstrategie, 
 Reprofiling nach Abschluss einer Maßnahme, 
 Einschaltung unter Abwägung der Erfolgsaus-

sichten, 
 interne Dienstanweisungen geplant, 
 Erfassung und Analyse durch die Arbeitsver-

mittlinnen/-vermittler mit entsprechendem 
Knowhow, 

 Durch gezielte Ansprache bei Auffälligkeiten/ 
Indikatoren, die auf einen Bedarf schließen 
lassen, 

 Strukturiertes Vorgehen anhand entsprechen-
der Vorgaben (Fragebogen für Erstgespräch 

und Zielvereinbarung und Nachhaltung. 

b) Ressour-

cen, Perso-
nal  

 

Angemessene Personalausstat-
tung, Zeitressourcen, Betreuungs-
schlüssel 

 sichergestellt durch Betreuungsschlüssel, 
 Personalausstattung bei den Erbringern der  

§ 16a-Leistungen,  
 Reduzierte Fallzahlen für spezialisierte Berei-

che, die überproportional häufig kommunale 
EGL einsetzen (Fachdienst Reha, 50plus). 

Weiterqualifizierung des Personals 
insbesondere mit Blick auf die 
Bedarfslagen der Kundinnen und 
Kunden und auf die kommunalen 
Angebote  

 Einsetzung einer Koordinator/-in für § 16a-
Leistungen, 

 Schulungen des Personals zu den allgemeinen 
Instrumenten und regionalen Angeboten, 

 Schulungen durch Träger/Anbieter KEL/Fach-
dienste,  

 Einsetzung von Multiplikatoren, 
 Teilnahme an Dienstbesprechungen, 
 Hospitationen, 
 Informationsmaterialien für IFK,  
 Übersichten über vorhandene lokale Angebote, 
 Vertraglich geregelte Austausche und Schulun-

gen mit den „operativen“ Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern auf Trägerseite. 
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c) Interne 

Geschäfts-
prozesse 

Eingangsfragebogen  Verbis-Erfassung/Fachverfahren, 
 Eingangsfragebogen zum Profiling, 
 Ressourcenkarte. 

Klare, verbindliche und handhab-
bare Prozesse im JC 

 Richtlinien zur Vorgehensweise und Abwicklung 
der § 16a-Leistungen, 

 Arbeitshilfen für IFK, 
 Vereinbarung von Standards und Arbeitsabläu-

fen. 

Hohe Kontaktdichte bei Kundin-
nen und Kunden in schwierigen 
Lebenssituationen 

 Kundenkontaktdichtekonzept, 
 Bezogen auf unterschiedliche Arten und Anläs-

se von Kontakten, 
 Flexible Kontaktdichte, die nach Wichtigkeit 

und Dringlichkeit in einem vorgegebenen 
Rahmen festgelegt werden kann. 

d) Koopera-

tion mit 
Dritten 

Enger Kontakt mit Anbietern, Dia-
log und Austausch 

 Regelmäßiger Austausch/Trägerdialog, 
 enger Kontakt auf operativer Ebene bei der 

Einzelfallbearbeitung, 

 generelle Absprachen auf Leistungsebene, 
 Facharbeitskreise (z. B. Sucht- und Schuldner-

beratung), 
 Teilnahme der Beratungsstellen an Dienstbe-

sprechungen. 

Klare, verbindliche und handhab-
bare Prozesse in der Zusammen-
arbeit mit Dritten (Ämter, Anbie-
tern, Fachdienste) 

 Verträge mit den Trägern, 
 Mindeststandards über Abläufe, Fristen und 

Kommunikationswege vereinbart mit den Trä-
gern/Erbringern der § 16a-Leistungen.  

e) Doku-
mentation 

Im Rahmen von Profiling/Stärken-
Schwächen-Analyse 

 4-Phasen-Modell, 
 FAZ-Methode, 
 Ressourcenkarte. 

Gemeinsame Feststellung des Be-
darfs 

 Im Profiling EDV-Anwendung (Fachverfahren, 
VERBIS), 

 durch Rückkopplung zwischen Träger und JC, 

 über Falldokumentation und Ressourcenkarte, 
 Bündelung des Bedarfs in Form von Tagungen, 

AGs und Besprechungen. 

Indikatoren/Informationsquellen: 
Harte Indikatoren: Unterlagen des 
Kunden bzw. der Kundin, ärztliche 
Gutachten, Schwerbehinderten-
ausweis, Zahlungsrückstände, 
mehrfache Mittellosigkeit 

 Indikatorenlisten für IFK, 
 im Rahmen des 4-Phasen-Modells unter Nut-

zung der beschriebenen Informationsquellen, 
 in der Regel in Fall-Akte dokumentiert, 
 verbindlich im Beratungs- und Dokumentati-

onsleitfaden geregelt. 

Indikatoren/Informationsquellen: 
Weiche Indikatoren: eigene Aus-
künfte der Kundinnen und Kun-
den, Rückmeldungen von Maß-
nahmeträgern, Arbeitgeberrück-
meldungen, eigene Beobachtun-
gen, Auffälligkeiten 

 Werden im Rahmen der Gesprächsdokumenta-
tion erfasst, 

 verbindlich im Beratungs- und Dokumentati-
onsleitfaden geregelt. 
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3.2 Handlungsempfehlungen und Operationalisierungen zur Bedarfspla-

nung 

Kernaussagen aus Sicht der beteiligten Jobcenter: 

1. Die Anstrengungen der beteiligten Akteure zielen darauf ab, die kommunalen Eingliede-

rungsleistungen als originären Bestandteil einer kommunalen Arbeitsmarktpolitik zu 

etablieren, die Verantwortung dafür zu übernehmen und die entsprechenden Ressourcen 

zur Verfügung zu stellen. 

2. Klärung der Zielausrichtung Jobcenter und Kommune. 

3. Grundlage der Bedarfsplanung sollte neben den strategischen Leitsätzen des Jobcenters 

die Verständigung zwischen Kommune und Jobcenter über die Zielausrichtung der 

kommunalen Arbeitsmarktpolitik und ihrer Akteure sein, die über den Rahmen des Ar-

beitsmarkt- und Integrationsprogramms hinausgeht. 

4. Beteiligung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und deren Akzeptanz bei der Operatio-

nalisierung des Planungsprozesses, inklusive Rückkopplung z. B. des Soll-Ist-Vergleichs. 

5. Ressourcenschonendes Verfahren (Personal) unter Nutzung der Standardanwendungen 

(Software). 

6. Für die Bedarfsplanung sollte eine Koordinierungsstelle eingerichtet sein (werden), deren 

Aufgabe es ist, die Ergebnisse der unterschiedlichen Erhebungen auszuwerten, sie in ei-

ner zielgerichteten Planung zusammenzuführen und die Planung mit allen Beteiligten zu 

kommunizieren. 

Kernaussagen aus Sicht des Landkreistags NRW und des Städtetags NRW: 

1. Der kommunale Träger steuert den Einsatz der kommunalen Eingliederungsleistungen 

nach § 16a SGB II. 

2. Die Erkenntnisse des Fallmanagements werden bei der Bedarfsplanung berücksichtigt. 

3. Jobcenter und kommunaler Träger stimmen sich über das Angebot von kommunalen 

Eingliederungsleistungen ab.  

4. Im Rahmen des Arbeitsmarkt- und Integrationsprogramms des Jobcenters werden auch 

kommunale Eingliederungsleistungen nach § 16a SGB II in Abstimmung mit dem kom-

munalen Träger geplant. 

Kernaussagen aus Sicht des Ministeriums für Arbeit, Integration und Soziales des 

Landes Nordrhein-Westfalen: 

1. Auch hier ist eine gemeinsame Klärung der Zielausrichtung von Jobcenter und Kommune 

erforderlich. 

2. Abgleich von festgestellten Bedarfen, vorhandenen Angeboten und zur Verfügung ste-

hendem Budget und Nachhaltung. 

  



 Qualitätsarbeit im SGB II AG 3: „Transparenz schaffen zu kommunalen Eingliederungen“ 

 

14  
 

Übersicht: Handlungsempfehlungen und Operationalisierungen zur Bedarfsplanung 

Bereiche: Handlungsempfehlungen: Operationalisierungen: 

a) Ziele, 

Strategien, 

Rollen 

Klärung der Zielausrichtung JC 
und Kommune. 

 Im Rahmen des Arbeitsmarkt- und Integrati-
onsprogramms, 

 keine Notwendigkeit bei einigen zkT,  
 Workshop/Besprechung auf Leitungsebene zur 

Bedarfsplanung und inhaltlichen Gestaltung,  
 gemeinsame Abstimmungsgespräche. 

b) Ressour-

cen, Perso-
nal  

Ressourcenschonendes Verfahren 
(Personal) unter Nutzung der 
Standardanwendungen (Software) 

 

c) Interne 

Geschäfts-

prozesse 

Nachhaltung/Controlling z. B. Soll-
Ist-Abgleiche 

 Keine Bedarfsplanung, da Verträge keine 
Obergrenzen vorsehen, 

 Einbuchung ins EDV-System, 
 Jahres-Soll-Planung und monatliche Zielerrei-

chungsdialoge, 
 quartalsmäßiges Finanzcontrolling, 
 Nachhaltung der Bedarfe im Rahmen der Hilfe-

planung und EGV, 
 monatliche, regionalisierte Nachhaltung. 

Einbezug der JC-Mitarbeiterinnen 
und -mitarbeiter in den Planungs-
prozess inkl. Rückkopplung z. B. 
des Soll-Ist-Vergleichs 

 Befragung der IFK, 
 nicht notwendig, da ungedeckelte Finanzie-

rung, 
 Planung als Buttom-up fließt mit ein, 
 indirekt durch Dokumentation der Bedarfe, 
 insbesondere im Bereich U 25, 
 Workshop/AG zur Bedarfsplanung und inhaltli-

chen Gestaltung, 
 Zielwerte und Bedarfe werden in Teamsitzun-

gen erörtert und über Regionalleiter rückge-
koppelt. 

Konkretere Vorstellungen zu Be-
darfen schaffen (im Zusammen-
hang mit Verhandlungen mit dem 
kommunalen Träger) 

 Abbildung der Bedarfe durch EDV-Auswertung 
(Fachverfahren/Verbis),  

 Vorjahreswerte, 
 Beobachtung Kundinnen-/Kundenverhalten, 
 Bewertung der Wirkungen, 
 keine Obergrenzen für § 16a-Leistungen,  
 Rückmeldungen aus den Regionen werden zu-

sammengeführt und im Rahmen der Bedarfs-
planung und bei den Verhandlungen mit den 
Trägern mit eingebracht. 

d) Koopera-

tion mit 
Dritten 

Kooperationsvereinbarungen mit 
der Kommune als Budgetverant-
wortliche 

 Verträge zwischen der Kommune und den Trä-
gern, 

 JC hat Federführung bei kommunalen Einglie-
derungsleistungen nach § 16a SGB II, 

 „nur“ Mindeststandards vereinbart, 
 Sozialleistungstableau, 
 gemeinsam mit dem Kreis die Anforderungen 

an die Träger festlegen. 

Trilaterale Zielvereinbarungen JC, 
Kommune, Arbeitsagentur 

 § 16a-Leistungen sind Bestanteil der trilatera-
len Vereinbarungen, 

 für U 25 trilaterale Kooperationsvereinbarung.  
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e) Doku-

mentation 

Bei mehreren Vermittlungshemm-
nissen ist die sinnvolle Reihenfol-
ge der Bedarfe festzulegen 

 Priorisierung der Förderziele auf Basis Profiling, 
 abgestimmte Hilfeplanung, 
 ganzheitliche Fallbearbeitung, 
 Vereinbarung mit dem Kunden/der Kundin 

(EGV), 
 Gewichtung/Orientierung des Bedarfs auch an 

den Ressourcen (Angeboten/Auslastung) der 
Anbieter KEL und der Mitwirkungsbereitschaft 
der eLb`s, 

 Festlegung der Reihenfolge erfolgt in Abstim-
mung mit komplementären Diensten. 

Abgleich festgestellte Bedarfe, 
vorhandene Angebote und kom-
munales Budget 

 Wird in der Regel nicht als Problem gesehen, 
da Angebote ausreichen, 

 kontinuierlich, durch Abbildung in der Fachan-
wendung. 

Soll-Ist-Vergleich, Vorjahreswerte  Über Controlling und Monitoring. 
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3.3 Handlungsempfehlungen und Operationalisierungen zur Inanspruch-

nahme 

Kernaussagen aus Sicht der beteiligten Jobcenter: 

1. Einbindung der § 16 a-Leistungen in das Gesamtsystem der Angebote des Jobcenters. 

2. Einbindung in das Steuerungssystem des Jobcenters. 

3. Zielvorgaben und Evaluation der Prozesse und Verfahrensregelung durch das Jobcenter. 

4. Nachhaltung der Prozesse und Verfahrensregelungen durch das Jobcenter. 

5. Transparenz der Verfahrensregeln für die Kundeninnen und Kunden. 

6. Sicherung und Dokumentation zur Nachhaltigkeit kommunaler Eingliederungsleistungen. 

7. Die Inanspruchnahme der Leistungen sollte besonders unter dem Aspekt der Wirkungs-

orientierung in einem fortlaufenden Prozess betrachtet und bewertet werden. 

8. Alle am System Beteiligten sollten bereit sein, den Prozess zu reflektieren und ggf. an 

veränderte Bedingungen anzupassen. Dafür sind entsprechende Formate zur Verfügung 

zu stellen. 

Kernaussagen aus Sicht des Landkreistags NRW und des Städtetags NRW: 

1. Kommune, Jobcenter und Leistungserbringer arbeiten bei der Erbringung der kommuna-

len Eingliederungsleistungen nach § 16a SGB II auf der Basis von abgestimmten Verfah-

ren eng zusammen. 

2. Das Jobcenter übernimmt eine koordinierende Funktion bei der Umsetzung der kommu-

nalen Eingliederungsleistungen. 

Kernaussagen aus Sicht des Ministeriums für Arbeit, Integration und Soziales des 

Landes Nordrhein-Westfalen: 

1. Verzahnung von kommunalen Eingliederungsleistungen nach § 16a SGB II mit Arbeits-

markleistungen. Einbettung in die Integrationsstrategie und das Steuerungssystem des 

Jobcenters. 

2. Einfache, einheitliche und verbindliche Verfahrensregelungen bei Zuweisung, Rückmel-

dung, Leistungsbeschreibung, Terminierung und Fristen, Datenschutz. 

3. Enger, regelmäßiger Kontakt, Dialog und Austausch mit Leistungsträgern. 

4. Qualitative Dokumentation der Zielerreichung. 
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Übersicht: Handlungsempfehlungen und Operationalisierungen zur Inanspruchnahme 

Bereiche: Handlungsempfehlungen: Operationalisierungen: 

a) Ziele, 

Strategien, 

Rollen 

Einbindung der § 16a-Leistungen 
in das Gesamtsystem der Angebo-
te des JC 

 Bestandteil des AIMP, 

 Aufnahme in Maßnahmeangebotsmaske 

im Fachverfahren, 
 behandelt wie andere Integrationsangebo-

te auch, 
 o. g. Prozesse stützen eine berufliche In-

tegration. 

b) Ressour-

cen, Perso-
nal 

Angemessene Personalressourcen 
für die Steuerung 

 

Akzeptanz des Verfahrens bei den 
JC-Mitarbeiterinnen und  
-mitarbeitern 

 Gute Akzeptanz durch Arbeitshilfen, Schu-
lungen, einfache Verfahren und feste An-

sprechpartnerinnen/-partner/Koordinator-

innen/Koordinatoren, 
 abhängig vom berufsbiographischen 

Background, 
 Balance zwischen Gestaltungsmöglichkei-

ten der IFK und dem Wunsch nach Ver-

einheitlichung, 
 Möglichkeiten der Rückkopplung/Beteili-

gung an der Weiterentwicklung, 
 Regionalaustausche auf operativer Ebene. 

c) Interne 

Geschäfts-

prozesse 

 

Einbettung in die Integrationsstra-
tegie (Verzahnung mit AM-
Leistungen) 

 KEL nur im Kontext der Integrationsstrategie, 
 für alle Kundinnen und Kunden mit Bedarf un-

abhängig von Integrationsstrategie, 
 durch Rückmeldungen der Leistungserbringer 

zu Einschätzungen zu weiteren Schritten, 
 Einleitung der KEL aus AM-Maßnahmen heraus, 
 soweit im AIMP beschrieben und Teil der 

Handlungsprogramme, 
 durch Aufnahme der KEL in den Angebotskata-

log der Eingliederungsmaßnahmen, 
 durch Arbeitshilfe § 16a geregelt, 
 Abstimmung zum Bedarf und Inhalt der Ange-

bote KEL. 

Transparenz für IFK, für  
Kund-innen und Kunden 

 Zuweisungsgespräch mit IFK, 
 Zielvereinbarungen, Zugangsregelungen, 
 öffentliche Dienstanweisung, 
 IFK über Software, 
 Kundinnen und Kunden über Netzwerk, 
 Datenschutzerklärung in allen Fällen, 
 Vordrucke und Arbeitshilfen. 

Nachhaltung der Prozesse und 
Verfahrensregelungen durch das 
JC 

 Im Rahmen jährlicher Abstimmungsgespräche, 
 regelmäßiges Monitoring mit Amtsleitung, 
 Fachaufsicht, 

 über regelmäßige Abrechnungen und Berichte, 
 durch Fachanwendung und digitale Akte, 
 Arbeitshilfen und Vordrucke, 
 Mindeststandards, 
 Nachhaltung im Casemanagementprozess, 
 durch Regionalleiter und an den Planungsbe-

reich. 
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 Regelmäßige Überprüfung der 
Prozesse und Verfahren durch 
IKS/Fachaufsicht 

 Durch Gespräche zwischen Koordinato-
rin/Koordinator und Leistungserbringe-
rin/Leistungserbringer, 

 Optimierung des Rückmeldebogens und des 
Verfahrens, 

 im Kontext der Fallsteuerung. 

Dialog und Austausch intern   Regelmäßiger Austausch auf Leitungsebene, 
 durch Koordinatorin/Koordinator, 
 internes Benchmarking, 
 gemeinsame Fallbesprechungen,  
 Austausch Einzelfall im Case Management und 

Leistungsgewährung sowie strategisch auf Lei-
tungsebene. 

Einbindung in das Steuerungssys-
tem des JC 

 Buchung in der EDV, 
 Jahressollplanung, 
 monatliche Zielerreichungsdialoge mit den Be-

reichen, 
 über Finanzcontrolling, 
 durch Implementierung in die Verfahrensabläu-

fe, 
 für die Bereiche Sucht-, Drogen und Schuld-

nerberatung werden Richtwerte vorgegeben. 

d) Koopera-

tion mit 

Dritten 

Hoheit über den Integrationspro-
zess (Fallsteuerung) liegt beim JC 
bzw. der IFK 

 Fallsteuerung beim JC gegeben, 
 Fallverantwortung liegt eindeutig beim Arbeits-

vermittler. 

Einfache, einheitliche und ver-
bindliche Verfahrensregelungen 
(Zuweisung, Rückmeldung, Be-
schreibung der Leistung, Termi-
nierung und Fristen, Datenschut-
zerklärung durch Kundin/Kunden) 

 Verbindliche Regelungen durch Kooperations-
vereinbarungen; Mindeststandards, Anbieter-
vereinbarungen, Verfahrensregelungen und 
Richtlinien, Beratungs- und Dokumentations-
leitfaden, abgestimmt mit den Leistungsanbie-
tern. 

Transparenz für Leistungserbrin-
gerinnen/Leistungserbringer 

 Verbindliche Regelungen durch Kooperations-
vereinbarungen; Mindeststandards, Anbieter-
vereinbarungen, Rückkopplungsvereinbarun-
gen Verfahrensregelungen und Richtlinien ab-
gestimmt mit den Leistungsanbietern, Vordru-
cke und Arbeitshilfen,  

 Datenschutzerklärung in allen Fällen.  

Dialog und Austausch extern  Regelmäßiger Austausch auf Leitungsebene, 
 jährliche Austauschgespräche, 
 gemeinsame Fallbesprechungen. 

Nachhaltung der Ergebnisse der 
Leistung (Ergebnisprotokoll durch 
IFK) quantitativ und qualitativ 

 Rückmeldebogen des Leistungserbringers, 
 im Einzelfall Fallkonferenzen, 
 Buchung in EDV (COSACH und VERBIS), 
 Überprüfung der Profillage, 
 Vermerk in Kundenhistorie, 
 Beendigung des Hilfeplans,  
 Erstellung Gesprächsdokumentation, 

 im Rahmen des Casemanagementprozesses. 

 

Effektive Finanzierungssystematik 
(„Geld gegen Informationen“/ 
Rückmeldungen) 

 Nach bisherigen Rückläufen in der Regel nicht 
gegeben. 
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e) Doku-

mentation 

Gesprächsdokumentation oder 
Dokumentation in der Eingliede-
rungsvereinbarung 

 In EGV, 
 in VERBIS, 
 in „Kundenhistorie“, 
 eingeschränkt unter Berücksichtigung des Da-

tenschutzes. 

Datenschutzerklärung, Schweige-
pflichtentbindung 

 Vorhanden, 
 Unterschiede je nach Leistungsart, 

 Nutzung von Textbausteinen/Vordruck. 

Einbuchung des Kunden/der Kun-
din, des Falls im System, Status-
änderungen im System abbilden 

 Bei Zuweisung in unterschiedlichen EDV-
Anwendungen, 

 als Vermittlungsversuch > Vermittlung erfolg-
reich (bei erfolgter Beanspruchung der Leis-
tung). 

Rückmeldung des Kunden/der 
Kundin 

 Durch Kundinnen-/Kundengespräch 

Wiedervorlage, Sichtung der Er-
gebnisse 

 Überall gängige Praxis, 

 über IFK (Thematisierung in Folgekontakten 
auf Basis der EGV), 

 über VERBIS. 

Dokumentation in: Beratungsver-
merk, ggf. neue Profillage, neue 
Eingliederungsvereinbarung 

 Ja, in Fachanwendung/VERBIS, 
 über Beratungsvermerke, 
 Reprofiling, neuer Hilfeplan, neue EGV, 
 statt Profillagen Kundenkategorien. 

Dokumentation Zielerreichung 
qualitativ 

 Über EDV, 
 regelmäßige Termine mit den Leistungserbrin-

gerinnen/Leistungserbringer, 
 im Rahmen der Zielüberprüfung, 
 nicht messbar. 
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3.4 Handlungsempfehlungen und Operationalisierungen zur Zusammen-

arbeit mit Trägern 

Kernaussagen aus Sicht der beteiligten Jobcenter: 

1. Die Jobcenter stimmen die strategische Ausrichtung der Eingliederungsleistungen nach 

§ 16a SGB II in der Kommune ab und kommunizieren dies mit den Leistungserbringen-

den. 

2. Das Jobcenter erkennt, gestaltet und reflektiert seine Rolle als Akteur im Zusammenspiel 

mit den anderen Beteiligten. 

3. Verständigung über Rollen und Haltungen (Fachlichkeit auf Augenhöhe, gegenseitige 

Wertschätzung, konkreter Mehrwert für alle Beteiligten). 

4. Die Sicherung des Integrationserfolges ist nicht nur intern (durch Strategie und Ressour-

cenplanung), sondern auch extern in Zusammenarbeit mit Dritten (durch Austausch und 

Dokumentation) zu gewährleisten. 

5. Die Einbindung der entsprechenden Fachdienste bzw. die offene, konstruktive und ver-

trauensvolle Zusammenarbeit der Träger kommunaler Leistungen und der jeweiligen In-

tegrationsfachkräfte des Jobcenters sowie deren fachlicher Austausch sind elementar. 

6. Vermittlung von Wissen zu Schulden-, Sucht- und psychosozialen Problemlagen an In-

tegrationsfachkräfte der Jobcenter durch Träger. 

7. Kooperationsvereinbarungen mit den Trägern. 

Kernaussagen aus Sicht des Landkreistags NRW und des Städtetags NRW: 

1. Die Jobcenter arbeiten intensiv und systematisch mit den Trägern auf operativer Ebene 

zusammen. 

2. Im Wege von Absprachen formulieren sie in Abstimmung mit der Kommune mit den 

Trägern gemeinsame Ziele, Mindeststandards und gestalten Handlungsspielräume. 

3. Durch gegenseitige Schulungen tauschen die Jobcenter und die Träger ihr Fachwissen 

aus. 

Kernaussagen aus Sicht des Ministeriums für Arbeit, Integration und Soziales des 

Landes Nordrhein-Westfalen: 

4. Ausrichtung und Verständigung auf ein gemeinsames Ziel: Verbesserung der Situation 

der Arbeitsuchenden als Voraussetzung für den Integrationserfolg. 

5. Verbindliche Strukturen und gemeinsame Arbeitsformen bei der Zusammenarbeit mit 

Trägern. 

6. Konkrete Standards zu Ablauf- und Funktionsketten, Leistungen, Preisen, Ausgestaltung, 

insbesondere qualitative Dokumentation (im Einzelfall), Monitoring, z. B. in Form einer 

Kooperationsvereinbarung, zur besseren Transparenz und Vergleichbarkeit. 

7. Rückmeldung des Trägers über Ergebnisse und erforderliche weitere Schritte auf der 

Einzelfallebene. 

8. Quantitative und qualitative Dokumentation als systematische Gesamtberichtserstattung 

über die Leistungen nach § 16a SGB II.  
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Übersicht: Handlungsempfehlungen und Operationalisierungen zur Zusammenarbeit mit Trä-

gern 

Bereiche: Handlungsempfehlungen: Operationalisierungen: 

a) Ziele, 

Strategien, 
Rollen 

Verzahnung arbeitsmarktpoliti-
scher Leistungen mit kommunalen 
Eingliederungsleistungen gem. § 
16a SGB II und weiteren kommu-
nalen Leistungen der Daseinsvor-
sorge. 

 

Verständigung über Rollen und 
Haltungen (Fachlichkeit auf Au-
genhöhe, gegenseitige Wert-
schätzung, konkreter Mehrwert 
für alle Beteiligten) 

 Durch regelmäßige bilaterale Austausche, 
 durch Verständigung über gemeinsame Min-

deststandards, 
 durch Teilnahme an Facharbeitskreisen und 

Dienstbesprechungen der Beratungsstellen, 

 durch Fachkonzept Sozialraumorientierung, 
 vertraglich vereinbarte zentrale Treffen der 

Kommune, der Träger und des SGB II-Bereichs 
und regionalisierte Gespräche auf der operati-
ven Ebene. 

Verständigung auf ein gemeinsa-
mes Ziel (Verbesserung der Situa-
tion der Arbeitsuchenden als Vo-
raussetzung für den Integrations-
erfolg) 

 Im Kontext der Hilfeplanung Priorisierung der 
Ziele im Einzelfall, 

 regelmäßige Austausche und Mindeststan-
dards, 

 ganzheitliche Betrachtung, 
 abhängig von Leistungsart und Träger. 

Überführung persönlicher Arbeits-
beziehungen in verbindliche 
Strukturen und gemeinsame Ar-
beitsformen 

 Durch Kooperationsvereinbarungen und Min-
deststandards, Formulare und Arbeitshilfen, 

 Führung geht vom Gesamtsystem aus, nicht 
von einzelnen Mitarbeiter/-innen, persönliche 
Netzwerke sind „nur“ eine Ergänzung, 

 vertragliche Rahmenbedingungen lassen Spiel-
raum für individuelle und regionale Ausgestal-
tungsmöglichkeiten. 

Zugriff des Jobcenters auf kom-
munales Budget bzw. im Idealfall 
eigenes Budget 

 z. T. eigene Budgets, zum Teil nicht und Teil 
unbeschränkte Budgets. 

b) Ressour-

cen, Perso-
nal 

Vermittlung von Wissen zu Schul-
den-, Sucht- und psychosozialen 
Problemlagen an Integrations-
fachkräfte der Jobcenter durch 
Träger 

 Unterschiedlich je nach Leistungsart, 
 regelmäßige gegenseitige Schulungen, 
 Infoveranstaltung mit Beteiligung der Träger, 
 Teilnahme an Dienstbesprechungen, 
 Austausch im Rahmen der Sozialraumorientie-

rung. 

c) Interne 
Geschäfts-

prozesse 

 

Handlungsspielräume bei der 
praktischen Umsetzung 

 Handlungsspielräume über Kooperationsver-
einbarungen und Mindeststandards geregelt, 

 Federführung durch JC, 
 Handlungsspielräume im Einzelfall/Individuelle 

Integrations- und Bedarfsplanung, 
 Mitgestaltung der Vertragsentwürfe. 

d) Koopera-
tion mit 

Dritten 

 

Regelmäßiger, verbindlicher Aus-
tausch zwischen Jobcenter und 
Träger (und Kommune) auf un-
terschiedlichen Ebenen, 

 Auf Leitungsebene planungstechnisch, auf ope-
rativer Ebene im Einzelfall, 

 Austausch auf unterschiedlichen Hierachieebe-
nen (Amtsleitung, Koordinierung, Teamleiter, 
IFK und Assistenz). 
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 Erarbeitung von konkreten Stan-
dards zu Ablauf- und Funktions-
ketten, Leistungen, Preisen, Aus-
gestaltung und Dokumentation/ 
Monitoring (z. B. Kooperations-
vereinbarungen zwischen Jobcen-
tern und Trägern) zur besseren 
Transparenz und Vergleichbarkeit 

 Standardvorgaben,  
 Abschluss von Kooperationsvereinbarungen, 
 Darstellung von Kommunikationswegen, Erstel-

lung eines Leitfadens, Dokumentation in der 
Fachanwendung. 

Im Einzelfall Konkretisierung des 
Ziels. Operative Ebenen müssen 
zielorientiert zusammenarbeiten, 
Kommune/Jobcenter „gibt das 
Geld“ 

 Gemeinsame Fallbesprechungen, 
 regelmäßige Austausche und Mindeststan-

dards, 
 abhängig von Leistungsart, 
 im Kontext der Hilfeplanung Priorisierung der 

Ziele im Einzelfall. 

Austausch über Datenschutz 
(„welche Daten werden wofür tat-
sächlich benötigt?“, keine Willkür, 
keine „Einbahnstraße“, „Trialog“). 

 Entwicklung einer Schweigepflichtsentbindung, 
 Schulungen über Datenschutzbestimmungen, 
 Notwendigkeit der Berücksichtigung des Da-

tenschutzes und Interesse an Entwicklungs-
fortschritten und -rückschritten, 

 regelt die Datenschutzfreigabe. 

e) Doku-
mentation 

 

Rückmeldung des Träger  

 

 Durch Rückmeldebogen, 
 durch Mindeststandards vorgegeben, 
 Ja, allerdings nur in Clustern, 
 Terminwahrnehmung ohne Beratungsinhalt. 

Information über Wahrnehmung 
von Terminen, Abbildung der Pro-
zessschritte (Aufnahme, Beginn, 
Ende), nicht Inhalte des Prozes-
ses 

 Über Aufnahme und Beendigung des Bera-
tungsprozesses, 

 i.d.R. nicht über Termine und Inhalte, ggf. 
Empfehlung zur AM-Integration, 

 in Form eines abgestimmten Rückmeldebo-
gens, 

 Ein Modell: Gutscheinverfahren, Laufzettel: 
Schafft Transparenz für alle Beteiligten zu er-
kannten Problemen im Zusammenhang mit der 
beruflichen Integration; Verbindlichkeit im 
Handeln; Laufzettelverfahren kann bei Bedarf 
eingesetzt werden, Entscheidung ist einzelfall-
abhängig. 

Rückmeldung des Trägers über 
Ergebnisse und erforderliche wei-
tere Schritte 

 Rückmeldebogen, 
 Rückmeldung abhängig von Leistungsart und 

Träger (Kooperationsvereinbarung), 
 neue EGV,  
 Abbildung in VERBIS, 
 Fallbesprechungen, 
 gewünscht, wenn Einverständnis des Kunden-

vorliegt, 
 Ein Weg: gemeinsame Zwischen- und Ab-

schlussgespräche als „Tandem-Gespräche“ 

Auf Basis der Datenschutzerklä-
rung 

und der Vereinbarungen mit dem 
Träger über notwendige Informa-
tionen 

 Ja 
 Ja, abgestimmter Rückmeldebogen, 

 Abhängig von der Datenschutzregelung (Be-
sonderer Sozialdatenschutz). 
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 Dokumentation der Ergebnisse 
(quantitativ und qualitativ) 

 Quantitative Dokumentation durch Leistungs-
erbringende, 

 Regelungen von Berichtspflichten der Anbie-
tenden, 

 Zwischen- und Abschlussberichte, 
 Einzelfallbezogene Dokumentation in EDV, 
 systematische Berichterstattung über § 16a- 

Leistungen der Kommune auf Basis der Anbie-
terberichte, 

 im Einzelfall Gesprächsdokumentation und Do-
kumentation von Terminen, 

 Ergebnisberichte und der Dienstleistungen – 
bedingt möglich (Berücksichtigung Daten-
schutz), 

 detaillierte und verbindliche Vorgaben im Bera-
tungs- und Dokumentationsleitfaden. 
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4. Materialien  

4.1 Input „Transparenz bei der Bedarfsfeststellung“, Frau Brinker, JC 

Städteregion Aachen 
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4.2 Input „Transparenz bei der Bedarfsfeststellung“, Herrr Wiglow, JC 

Düsseldorf 
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4.3 Input „Transparenz bei der Inanspruchnahme“, Frau Brinker, JC Städ-

teregion Aachen 
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4.4 Materialien „Eingangsbereich“  

4.4.1 „Eingangszonenfilter“ des JC Städteregion Aachen  
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4.4.2 Konzept „Neukundenprozess“ des JC Düsseldorf 

 

 

 

 

 

  

Beschreibung des 

Neukundenprozess in der

Fallkoordination

und Betreuung der 

Bestandskunden



Qualitätsarbeit im SGB II AG 3: „Transparenz schaffen zu kommunalen Eingliederungen“  
 

 45 

 

 

 

 

 

  



 Qualitätsarbeit im SGB II AG 3: „Transparenz schaffen zu kommunalen Eingliederungen“ 

 

46  
 

 

 

 

 

  



Qualitätsarbeit im SGB II AG 3: „Transparenz schaffen zu kommunalen Eingliederungen“  
 

 47 

 

 

 

 

 

  



 Qualitätsarbeit im SGB II AG 3: „Transparenz schaffen zu kommunalen Eingliederungen“ 

 

48  
 

 

 

 

 

  



Qualitätsarbeit im SGB II AG 3: „Transparenz schaffen zu kommunalen Eingliederungen“  
 

 49 

 

 

 

 

 

  



 Qualitätsarbeit im SGB II AG 3: „Transparenz schaffen zu kommunalen Eingliederungen“ 

 

50  
 

 

 

 

 

  



Qualitätsarbeit im SGB II AG 3: „Transparenz schaffen zu kommunalen Eingliederungen“  
 

 51 

 

 

 

 

 

  



 Qualitätsarbeit im SGB II AG 3: „Transparenz schaffen zu kommunalen Eingliederungen“ 

 

52  
 

 

 

 

 

  



Qualitätsarbeit im SGB II AG 3: „Transparenz schaffen zu kommunalen Eingliederungen“  
 

 53 

 

 

 

  



 Qualitätsarbeit im SGB II AG 3: „Transparenz schaffen zu kommunalen Eingliederungen“ 

 

54  
 

4.5 Input „Transparenz bei der Zusammenarbeit mit Trägern“, Herr 

Fohrmann, JC Hamm 
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4.6 Materialsammlung „Kooperation“, JC Hamm 

4.6.1 Caritasverband Hamm e.V.: Leistungsmodule der Suchthilfe Hamm zur Unterstützung der Eingliederungsleistungen 

des Kommunalen Jobcenters nach SGB II  
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4.6.2 Beispielrückmeldung Jugendsuchtberatung 
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4.6.3 Vertrag Suchtberatung JC Hamm – Caritasverband 
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4.6.4 Hilfebedarfsgruppen und Leistungsmodule Schuldnerberatung 
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4.6.5 Berichte Schuldnerberatung 

 


